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7654 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Erstellt am 31.01.2007 

Mit sichtbar gemachten Abänderungen bzw. Druckfehlerberichtigungen,  

die im Plenum des Nationalrates beschlossen wurden 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundes-Verfassungsgesetz, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 121/2005, 
wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 64 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 
„Ein Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gilt nicht als 
Verhinderung.“ 

2. Nach Art. 67 wird folgender Art. 67a eingefügt: 
„Artikel 67a. (1) Zur Unterstützung des Bundespräsidenten bei der Besorgung seiner 

Amtsgeschäfte ist die Präsidentschaftskanzlei berufen, die dem Bundespräsidenten untersteht. 
(2) Art. 67 gilt nicht für die Ernennung von Bediensteten der Präsidentschaftskanzlei und die 

Verleihung von Amtstiteln an diese sowie für Akte des Bundespräsidenten in Ausübung der 
Diensthoheit diesen gegenüber.“ 

3. Art. 69 Abs. 2 zweiter und letzter Satz wird durch folgenden Satz ersetzt: 
„Sind der Bundeskanzler und der Vizekanzler gleichzeitig verhindert, so wird der Bundeskanzler 
durch das dienstälteste, bei gleichem Dienstalter durch das an Jahren älteste, nicht verhinderte 
Mitglied der Bundesregierung vertreten.“ 

4. Art. 73 Abs. 1 lautet: 
„(1) Im Falle der zeitweiligen Verhinderung eines Bundesministers beauftragt dieser im 

Einvernehmen mit einem anderen Bundesminister diesen, einen ihm beigegebenen Staatssekretär 
oder einen leitenden Beamten des betreffenden Bundesministeriums mit seiner Vertretung; eine 
solche Beauftragung mit der Vertretung ist dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler zur 
Kenntnis zu bringen. Ein Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gilt 
nicht als Verhinderung. Ist ein Bundesminister nicht in der Lage, einen Vertretungsauftrag im 
Sinne des ersten Satzes zu erteilen, so beauftragt der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem 
Vizekanzler einen anderen Bundesminister, einen dem verhinderten Bundesminister beigegebenen 
Staatssekretär oder einen leitenden Beamten des betreffenden Bundesministeriums mit dessen 
Vertretung; eine solche Beauftragung mit der Vertretung ist dem Bundespräsidenten zur Kenntnis 
zu bringen. Der Vertreter eines Bundesministers trägt die gleiche Verantwortung wie ein 
Bundesminister (Art. 76).“ 

5. Art.78 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 
„Der Bundeskanzler kann seine Angelegenheiten im Nationalrat und im Bundesrat im Einvernehmen mit 
dem Vizekanzler, der mit der Leitung eines Bundesministeriums betraut ist, durch einen Staatssekretär, 
der diesem beigegeben ist, wahrnehmen lassen. Der Vizekanzler, der mit der Leitung eines 
Bundesministeriums betraut ist, kann seine Angelegenheiten im Nationalrat und im Bundesrat im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch einen Staatssekretär, der diesem beigegeben ist, 
wahrnehmen lassen.“ 
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